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Die Vertrogschließenden sind sich dorüber einig, doß der Lehrvertrog ein
Berufserziehungsverhällnis ouf der Grundloge gegenseiligerTreue begründet.
Der Lehrherr ist verpflichtel, den Lehrling zu einem chorokterlich gefestigten
und beruflich tüchtiqen Gesellen heronzubilden und ihn durch Vermittlung
fqchlichen Könnens und Wissens zu hochwerligen Berufsorbeiten zu be--

fähigen. Der Lehrling muß bestrebt sein, die Ausbildungsmöglichkeiten
in Treue, Fleiß und Ausdquer zu nützen und durch seine Leistung und

Führung ein brouchbores Glied seines Hondwerks zu werden.

Zwischen Herrnr)
träffiü( : . ilerrnmr. R .. 9. §..p ..q..!...h.. 9. .1, ....tLrie 9.q.h}9.i.{9l..
EüffiIEffi Nqme Beruf

i n ......i1s.1*.-o.Y9l:.{4.r

ols Lehrherrn

geschlossen.

Vor Abf assung des Lefirvertrages zu lesen !

Der Lehrvertrag ist sofort nach Beginn der Lehre in dreifacher Ausfertigung auszufertigen. Alle Ausfertigungen
sowie derr Anmerldevordruck und die Einstellungsgenehmigung des Arbeitsamtes hat der Lehrherr der I n n u n g
portofrei binnen vier Wochen nach Abschlul'l desVertrages zur Eintragung in die Lehrlingsrolle bei Vermeidung
einer Geldstrafe zu tibersenden. Je eine Ausfertigung des Vertrages erhalten sodann der gesetzllche Vertreter
des Lehrlings und der Lehrherr mit dem Eintragungsvermerk der Handwerkskammer zurück. Nichtinnungsmit-
glieder haben die Lehrverrträge unmittelbar an die Handwerkskammer einzusenden. Bei verspäteter Anmeldung
ist eine erhöhte Einschreibegebühr zu entrichten. Die Einschreibegebühr trägt der Lehrherr.
lm Lehrvertrag sind die f ettgedruckten Stellen auszuf üllen !

1) Beruf des Lehrherrn und des Vaters des Lehrlings muf5 angegeben werden.
2) DieAusbildung als Handwerkslehrling darf nur in einem anerkannten Lehrberuf des Handwerks erfolgen.
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§ l. Lehrzeil

1. Das Lehrverhältnrs beginnt am 1.8. 1945 und endigt mit Ablauf des Monats, in dem der
lehrling die Gesellenprüfung besteht. Der Zeitpunkt der Geseilenprüfung richtet sich nach der von der
Handlverkskammer jevzeils festgeiegten Lehrzeit 8).

2. Die zeit vom Beginn der Lehrzeit bis zurn , cilt als probezeit {), innerhalb
deren das LehrverhäItnis von beiden Seiten ohne Kündigu^ngsfrist aufgelöst werden kann. I

Erfolgt vor Ablauf des Letzten Tages der Probezeit von keiner Seite ein Rücktritt, so kann dieser Lehrver-
trag nur aus den im § 7 genannten Gl'ünden aufgelöst werden.

3. Entzieht sich der Lehrling der Gesellenprüfung, wird er nicht zugelassen oder besteht er sie nicht, so
verlängert sich das Lehrverhältnis bis zur nächsten Frühjahrs- bzw. Herbstprüfung. Besteht der Lehrling
die Wietlerholungsprüfung nicht, so ist das Lehrverhältnis mit Ablauf des prüfungsmonats beendet.

4. Hat der Lehrling wegen Krankheit oder Unfall oder aus anderen in seiner ,person liegenden Gründen
innerhalb der Lehrzeit mehr als drei Monate im Betriebe gefehlt und ]äßt sich das Versäumte innerhalb
der noch zur Verfügung stehenden Lehrzei.t nicht nachholen, so kann der Lehrherr mit Zustimmung der
Handwerkskammer die Lehre um die versäumte Zeit verlängern. Er muß dies jedoch dem Lehrling und
dessen gesetzlichen Vertreter spätestens einen Monat vor seinem Ablauf schrifflich mitteilen.

§ 2. Pflichlen des Lehrherrn

Der Lehrherr ist für die sorgfältige Ausbildung sowie für die charakterliche und gesundheifliche Entwick-
Iung der Lehrlinge im Rahmen {es Betriebes verantr,r,'ortlich. Er hat namenilich die pflicht,

1' den Lehrling in seinem Betrieb entsprechend den ,,Fachlichen Yorschriften zur ßegelung des Lehrlings-
wesens" in dem zu erlernenden Handwe::k auszubilden uncl ihm ein Stück dieser ,,Fachlichen Vorschriften,,
bei Abschluß dieses Lehrvertrages kostenfrei auszuhändigen. Ferner hat der Lehrherr den Lehrling selbst
oder durch einen ausdrücklich dazu bestimmten Vertreter, der die Lehrbefugnis besitzt, planmäßig zu
unterweisen und im letzten Falie die Ausbildung des Lehrlings zu überwachen;

2. den Lehrling stets auf die Pflichten gegenü-ber der Allgemeinheit hinzuweisen, ihn in diesem Geist zu
erziehen und ihn zur Aufmerksamkeit und zu guten Sitten anzuhalten;

3. dem Lehrling die für den Besuch der zuständigen Berufsschule und der zusätzlichen Fachausbildung er-
forderliche Zeit zu gewähren. Die Zeit des Berufsschulbesuchds ist unter Fortzahlung der Erziehungsbei-
hilfe auf die Arbeitszeit anzurechnen und der Besuch der Berufsschule und der zusätzlichen Fachausbildung
zu überr,,,achen;

4. dem Lehrling bei Lehrantritt das vorgeschriebene Berichtsheft für die Berufserziehung kostenfrei aus-
zuhändigen, ihn zu dessen regelmäßiger und sauberer Führung anzuhalten und sich regelmäßig von der ord-
nungsmäßigen Führung zu überzeugen;

5. vom Lehrling nur solche Nebenleistungen zu verlangen, die nach Art und Umfang mit dem V/esen der
Ausbildung vereinbar sind (2. B. Reinhaltung des Arbeitsplatzes, gelegentliche geschäftsnotwendige Boten-
gänge);

6. den Lehrling zur Ablegung der Zwischenprüfun§en und der Gesellenprüfung bei dem zuständigen prü-
fungsausschuß anzumelden und ihn zur Ablegung der Prüfung anzuhalten. Die zur Wahrnehmung der
Prüfungstermine erforderliche Zeit ist zu gewähren und die erforderlichen Werkstoffe und Werkzeuge
müssen bereit gehalten werden 6).

Die Prüfungsstücke sind Eigentum dös Lehrherrn. Der Lehrling kann das Gesellenstück gegen Er-
stattung der Gestehungskosten erwerben.

7. dem Lehrling bei Aufnahme in die häusliche Gemeinschaft des Lehrherrn eine angemessene und saubere
Unterkunft und ausreichende Kost entsprechend den diesem Vertrage beigegebenen Richilinien (siehe letzte
Seite) zu gewähren.

3) Siehe den Eintragungsvermerk der Hand.werkskammer Seite 1, Ziffet 2.

') Die Probezeit hat mindestens vier wochen zu betragen unal darf die Dauer von drei Monaten nicht tiberschreiten.sie ist in die Lehrzeit einzurechnen. Nach Ablauf des ersten Probemonats kann alie Auf]ösung des Lelrrvertrages nur mltZustimmung des Arbeitsamtes erfolgen.
e) Die cesellenpr{tfungsgebühr trägt der Lehrling.
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§ 3. Pflichlen des Lehrlings

Der Lehrling ist verpflichtet,

1' alles zu tun, um sich als ein brauchbares Glied seines Handrverks zu eru.eisen und unl das Lehrziel zu
erreichen;

2. dem Lehrherrn und anderen Vorgesetzten Gehorsam und Achtung zu errveisen, die irr-r Be:l'-el bestehende
Ordnung, insbesondere tlie Betriebsordnung, genau einzuhalten und die ihm übertrage::er -{rbeiten ge-
wissenhaft, treu und ehrlich auszuführen und sich innerhalb und außerhalb des Beiriebes anstindig und
ordenUich zu betragen;
3. die Berufsschule und die zusätzliche Fachausbildung regelmäßig und pünktlich zu besuchen:
4. die Berichtshefte für die Berufserziehung entsprechend den Vorschriften sauber und ger','::s::-:-.a:: zu
führen und dem Lehrherrn zur Unterzeichnung regelmäßig vorzulegen;
5. die Interessen des Betriebes zu wahren, über alle Geschäfts- und Betriebsvorgänge Still-rcl:;-e:;=.-- a:gi1
jedermann zu beobachten, Zurvendungen, die ihm in irgendwelcher Form von Dritten znm Ztrec.: -.:--=-.:e-
rer Beeinflussung angeboten werden, zurückzuweisen und dies dem Lehrherrn unverzüglich rr ::-=-:::::
6. die ihm anvertrauten V"erkstoffe und Geräte des Lehrherrn nur zu den ihm aufgetragenen Ä:"c.-:=:-. zu
verwenden und sorgsam damit umzugehen;
7. Nebenleistungen im Rahmen von § 2 Ziff. 5 zu verrichten;
B. sich auf Kosten des Lehrherrn durch einen von ihm benannten Arzt auf seinen Gesundheitszustani-:::=:-
suchen zu lassen, wenn der Lehrherr dies verlangt;
9. dem Lehrherrn uny'erzüglicb unter Angabe der Gründe Nachricht zu geben, falls er gezrvungen ist. r-on
der Arbeit, der Berufsschule oder der zusätzlichen Fachausbiklung fernzubleiben;
10. keine entgeltliche Nebenbeschäftigung ohne Genehmigung des Lehrherrn auszuüben;
11. die Zwischenprüfungen und die Gesellenprüfung abzulegen;
12. bei Aufnahme in die häusliche Gemeinschaft sich der Hausordnung zu ftigen.

§ 4. Ptlichlen des gesetzlichen Vertrelers

1. Der gesetzliehe Vertreter des Lehrling verpflichtet sich, diesen zur ErfüIlung aller in diesen \-::::".
übernommenen Pflichten und zur Treue, Ehrbarkeit und Arbeitsamkeit anzuhalten.
2. Der gesetzliche Vertreter des Lehrlings erklärt sich damit einverstanden, daß das dem Lehr.h.e:::: ----
stehende Erziehungsrecht auf die mit der Ausbildung des Lehriings ausdrücklich betrauten persor:e:: -.'..,:-
tragen wird, und verpflichtet sich, die Bemühungen derselben in der Erziehung des Lehrlings nacj: ü:=::=::
zu unterstützen.
3. Für alle Fälle vorsätzlich oder grob fahrlässig vom Lehriing rechtswidrig verursachten Schäden :-,.. j:=:
neben dem Lehriing der Inhaber der elteriichen Gewa1t aIs Selbstschuldner. Die llaftung als Selbs:=-:_.---:-
ner tritt insoweit nicht ein, als der Lehrherr den entstandenen Schaden durch Vernachlässigung ::---::
Aufsichts- und Ausbildungspflichten oder in sonstiger Weise mitverschuldet hat.

§ 5. Erziehungsbeihilfe

I a. Der Lehrherr gewährt dem Lehrling eine Erziehungstreihilfe. Sie beträgt:

ß,M brutto im l. Lehrjahr,

ßM brutto im 2. Lehrjahr,

RM brutto irn 3. Lehrjahr,

BM brutto im 4. Lehrjahr.

(Wenn Kost und Wohnung gewährt werden, ist Abs. 1 b auszufülIen.)

Sie wird monatlich im voraus - nachträglich 6) 
- gezahlt. Von dieser Erziehungsbeihilfe vrerden i.e:: Le:'-:-

ling die gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge abgezogen.

o) Nichtzutreffendes streichen.



lb. Der Lehrherl gen'ährt dem Lehrling üallrc - ganz,e - fius+."+ttotryärg - Kost und Wohnung t) -und neben diesen Leistungen ein oongllialres Taschengel d von #2a.Q

Jq *.*p
.fu-

(ZttLa und 1b vgl. Fußnote B.)

2. Dem Lehrling wird
a) bei einer durch Krankheit verursachten Arbeitsunfähigkeit,
b) bei einer unverschuldeten Arbeitsverhinderung aus sonstigen in seiner Person liegenden Gründen,
c) bei einem Arbeitsausfall aus nicht in seiner Person liegenden Gründen
die Erziehungsbeihilfe (Barleistungen, Kost und Wohnung) bis zur Dauer von sechs Wochen, wenn die
Krankheit auf einem Betriebsunfall beruht bis zur Dauer von zwölf Wochen, jedoch-nicht über die Dauer
des BeruferziehungsverhäItnisses hinaus, weitergewährt.
Können Kost und Tffohnung infolge der Krankheit nicht weitergewährt werden, so sind sie nach den Sätzen
der Oberflnanzpräsidenten und Vorsitzenden der Oberversicherungsämter abzugelten. Die Pflicht zur Ab-
geltung entfäI1t, wenn der Lehriing in einem Krankenhaus untergebracht ist. Das Taschengeld ist dann als
Zuschuß zu den Leistungen der Krankenkasse weiterzugewähren.
3. Der Lehrherr darl die Erziehungsbeihilfe nur mit Ansprüchen aus vorsätzlicher unerlaubter Handlung des
Lehrlings aufrechnen; ebenso darf er ein Zurückbehaltungsrecht nur wegen solcher Ansprüche ausüben e).

§ 6 Urloub

1. Der Lehrherr gewährt dem Lehrling einen Urlaub nach folgenden Bestimmungen des Jugendschutz-
gesetzes, sofern durch eine Tarifordnung nicht günstigele Bestimmungen für den jugendlichen Lehrling
gegeben sind.

Der Betriebsführer hat jedem Jugendlichen für jedes Kalenderjahr, in dem er länger als drei Monate ohne
Unterbrechung des Lehr- oder Arbeitsverhältnisses bei ihm tätig gewesen ist, unter Fortgewährung der Er-
ziehungsbeihilfe oder des Lohnes Urlaub zu erteilen. Die Pflicht zur Urlaubserteilung besteht nicht, soweit
dem Jugendlichen für das Kalenderjahr bereits von einem anderen Betriebsführer Urlaub gewährt worden
ist. Sie entfäIl.t, r,r'enn der Jugendliche durch eigenes Verschulden aus einem Grunde entlassen wird, der
eine fristlose Kündigung rechtfertigt, oder wenn er das Lehr- oder Arbeitsverhältnis unberechtigt vor-
zeitig löst.

Der Urlaub ist nach Möglichkeit zusammenhängend in der Zeit der Berufsschulferien zu erteilen. Er ist
spätestens bis zum 31. März des folgenden Jahres zu gewähren.

Die Mindestdauer des Urlaubs beträgt für Jugendliche unter 16 .Iahren 15, für Jugendliche über 16 Jahre
12 Werktage. I§Iaßgebend für ilie Urlaubsdauer ist das Alter des Jugendlichen bei Beginn des Kalender-
jahres.

Während des Uriaubs darf der Jugendliche keine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbsarbeit leisten.

RM bru**o im l. Lehrjahr,

ß,M b+u*to im 2. Lehrjahr,

BM brutto im 3. Lehrjahr,

lrM brutto im 4. Lehrjahn

/t

I I

im l. Lehrjahre

im 2, Lehrjahre

im 3. Lehrjahre

im 4. Lehrjahre

.............,Arbeitstage,

-....,........Arbeitstage,

...-........ Arbeitstage).

.. .... .. Arbeitstage,

?) Nj.chtzutreffendes streichen.
E) Die Erziehungsbeihilfe ist entsprechend der behördlichen Anordnung zur Vereinheitlichung der Erziehungsbeihiuen
und sonstigen Leistungen an Lehrlinge und Anlernlinge in der privaten Wirtschaft vom 25. tr'ebruar 1943 {estzulegen.
0) Wenn die Voraussetzungen für die Fortzahlung der Erzlehungsbeihilfe nicht gegeben sind, so kann ftlr jede aus-
gefallene Arbeitsstunde r/zo6 der monatllchen Erziehungsbeihiue abgezogen werden.

Sonderregelung
für Lehrlinge, die der-n Jugendschutzgesetz nicht unterliegen - d. h. nach vollendetem 18. Lebensjahre:

Vorbehaltlich einer für den Lehrling günstigeren Bestimmung einer Tarifordnung erhält der Lehr-
ling folgenden Urlaub:

I



2. Während des Urlaubs wird die Erziehungsbeihilfe weitergezahlt. Soweit dem Lehrling vom Lehrherrn
Kost und Wohnung gewährt werden, erhält der Lehrling während des Urlaubs die von dem zuständigen
Oberversicherungsamt festgesetzten Abgeltungsbeträge. Die Erziehungsbeihilfe und die Abgeltungsbeträge
sind bei Beginn des Urlaubs für die gesamte Urlaubszeit im voraus zu zahlen.

§ 7 Anderungen und Auflösung des Lehrverlroges

1. Dieser Lehrvertrag ist aufgelöst, wenn die Handwerkskammer der Fortsetzung des Lehrverhältnisses wider-
spricht und das Arbeitsamt zugestimmt hat. Für diesen Fall ist der Lehrling zur Fortsetzr"tng seiner Ausbil-
dung in einem von der Handwerkskammer mit Zustimmung des Arbeitsamtes benannten oder zugelassenen
Lehrbetrieb verpflichtet.
2. Nach Ablauf der Probezeit kann das LehrverhäItnis ohne Einhaltung einer Frist gekünrligt werden. \r,enn
ein wichtiger Grund vorliegt lo)i

Die Kündigung ist nicht mehr zulässig, wenn die zugrunde liegenden Tatsachen dem zur Kündlgung Be-
rechtigten länger als eine Woche bekannt sind.

3. Beim Tode des Lehrherrn kann innerhalb eines Monats von den Erben oder dem Lehrling bzrv. dessen
gesetzlichen Vertreter die Aufiösung des Lehrverhältnisses erklärt werden, wenn es durch den Tod des
Lehrherrn wesentlich beeinflußt wird. Die Auflösungserhlärung ist dem anderen Teil schriftlich mitzuteilen.
Das Lehrverhältnis endet in diesem Fall einen Monat nach Abgabe der Auflösungserklärung. Der letzte
Satz Ziffer 1 gilt entsprechend.

4. Wird von dem gesetzlichen Vertreter des Lehrlings für den Lehrling oder, sofern dieser volljährig ist.
von ihm selbst dem Lehrherrn mit Zustimmung des Arbeitsamtes die schriftliche Erklärung abgegeben, daß
er zu einem anderen Gewerbe oder Beruf übergehen wolle, so gilt das Lehrverhältnis nach Ablauf von vier
Wochen als aufgelöst, sofern der Lehrling mit Genehmigung des Lehrherrn nicht früher ein neues Lehr-
oder Arbeitsverhältnis antritt.
Binnen neun Monaten nach der Auflösung darf der Lehriing - im FaIIe eines geltend gemachten Berufs-
wechsels - in demselben Gewerbe von einem anderen Arbeitgeber ohne Zustimmung des früheren Lehr-
hern nicht beschäftigt werden.

5. \Mird das Lehrverhältnis durch einen Umstand, den einer der Vertragschließenden zu vertreten hat, vor-
zeitig aufgelöst, so ist der andere Teil berechtigt, von ihm eine Entschädigung zu verlangen. Die Entschädi-
gung beträgt

im 1. Lehrjahr 50,- RM,
im 2. Lehrjahr 100,- RM,
im 3. Lehrjahr 150,- RM,
im 4. Lehrjahr 150,- RM.

Sie ist in dieser I-Iöhe mit der tatsächlichen Auflösung des Lel,rverhältnisses fäIlig. Bei unbefugtem Ver-
lassen der Lehre richtet sich die Entschädigung nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 12? g der Reichs-
gewerbeordnung). Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist ausgeschlossen.
Der Anspruch der Entschädigung erlischt, wenn er nicht innerhalb von vier Wochen von der Auflösung
des Lehrverhältnisses ab im Wege der Klage oder der Einrede geltend gemacht wird 11).

6. Bei Aufgabe oder Uebertragung des Betriebes oder Verlegung nach einem anderen Ort hat der Lehrherr
dies unverzüglich der Handwer\skammer und dem Arbeitsami. zu melden, die ihrerseits im gegenseitigen
Einvernehmen für die Unterbringung des Lehriings in einer gleichv;ertigen Lehrstelle Sorge tragen. Der
Lehrherr ist von seiner Verpflichtung aus diesem Vertrage befreit mit dem Zeitpunkt der Vermittlirng des
Lehrlings in eine neue Lehrstelle. Der Lehrling und sein gesetzlicher Vertreter sind berechtigt, 1:rlt dem
neuen Lehrherrn ihrerseits eine Probezeit von einem Nlonat zu vereinbaren.

§ 8. Weilerbeschöfligung noch Beendigung der Lehrzeit

Beabsichtigen der Lehrherr oder der Lehrling und sein gesetzLicher Vertreter, ein Arbeitsverhältnis mitein-
ander nach Abschluß der Lehre nicht einzugehen, so muß dies dem anderen Teil spätestens drei Monate
vor Ablauf der Lehrzeit schriftlich mitgeteilt werden. Wird der Lehrling vorzeitig zur Gesellenprüfung zu-
gelassen, so muß diese Anzeige unverzüglich nach dern Bekanntwerden der Zulassung erfolgen. Erfolgt
eine solche Anzeige von keiner Seite, so ist der Lehriing für die Zeit rradn der Lehre rrit den für das Ar-
beitsverhältnis geltenden Kündigungsfristen eingestelit. t

10) VgI. hierzu den Erlaß des Reichswirtschaftsministers vom 20. April 1940 - III sIM 2849/40 -: Ein §'ichtiger erund lj.egt
nur dann vor, wenn die Fortsetzung des Lehrverhäitnisses nach Recht und Billigkeit unter Berücksichtigüng der beid.er-
seitigen Treuepflicht nicht mehr zugemutet werden kann. Beim Lehrverhältnis ist besonders zu berücksichtigen, daß es
ein Erziehungsverhäitnis ist. Erst wenn alle Erziehungsmöglichkeiten erschöpft sind, berechtigen Verlehiungen des Lehr-
Iings in der Regel zur l(ündigung aus 'wichtigem crunde.
rl) Die unberechtigte Auflösung des Lehrverhältnisses durch einen dei Vertragschließenden bringt die Frist erst dann in
Lauf, wenn der Nichtschuldige sich mit der Auflösung des LehrverhäItnisses einverstanden erklärt hat.
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§ 9. Lehrzeugnis

Nach Beendigung des Lehrverhältnisses hat der Lehrherr dem Lehrling ein Lehrzeugnis auszustellen' Das

Zeugnis muß Angaben über den Handwerksberuf, in dem der Lehrling ausgebildet worden ist, über die

Dauer der Lehrzeit und die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse sowie über die Führung während der

Lehrzeit enthalten.

§ 10. Sonstige Yereinborungen'2)13)

§ 11. Regelung von Slreitigkeilen ous dem Lehrverhöltnis

Fär alle aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist vor Inanspruchnahme des Arbeitsgerichts ge-

mäß § 44 der Ersten Handwerksverordnung vom 15. Juni 1934 der Ausschuß für Lehrlingsstreitigkeiten der

zuständigen Innung anzurufen.

§ 12. Schlußbestimmungen

Vorstehender Lehrvertrag ist in drei gleichlautenden Stücken ausgefertigt und von den Vertragschließenden
eigenhändig unterschrieben worden.

Der Lehrherr verpflichtet sich, die ausgefertigten Lehrverträge innerhalb von vier Wochen nach Abschluß
unter Verwendung des vorgeschriebenen Anmeldevordrucks über die zuständige Innung an die Handwerks-
kammer zur Eiutragung in die Lehrlingsrolle einzureichen 1a).

19
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hLAS-sCHr-EIFEß

Der Lehrherr

Der Lehrling

Der Vater
(die Mutter, wenn ihr die elterliche Gewalt

über ihr Kj.nd zusteht)

Der Vormund

(Name Beruf)

Der Beistantl

12) Unter den,,sonstigen vereinbarungen" können aufgenommen werden: Regelung und Anlechnung der Lehrzeit bei

dem früheren Lehrherrn, Velpflichtung des Lehrlings, welches Werkzeug er zu Stellen hat bzw' welches er zu ergänzen

hat, Vereinbarungen darüber, wer die Fahrkosten zum Besuch einer auswärtigen Berufsschule zu erstatten hät, wer die

cebühren für die zusätzliche Fachausbildung, soweit sie zum Beruisbild gehört und von der Innung veranlaßt ist, zu

tragen hat, u. a. ln.

1s) Die Beiträge zur Sozialversicherung richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Lehrherr hat den Lehr-

lins sofort nach Einstellung bei der zuständigen Krankenkasse anzumelden'

la) Die Eintragung in dle r-ehrlingsrolle ist die voraussetzung für die zulassung zur Gesellenprlifung'

fil/r*,

Ha CI v-. 
-e_ 

r... . .. , den l8t Febr_t 46

twolinunci

(Name)



Richtlinien
für Unterkunftsräume der in die häusliche Gemeinschaft des Unternehmers aufgenommenen oder a:r der
Arbeitsstätte wohnenden Gehilfen, Lehrlinge, Verkäuferinnen usw. in gewerblichen und Handelsb:trieben.

§ 1. Die Schlafräume der Gehilfen, Lehrlinge, Verkäuferinnen und sonstigen im Betrieb des Wohnungs-
inhabers beschäftigten Personen dürfen nicht in für Wohnzwecke ungeeigneten I{ellergeschossen oder unter
unverschaltem Dach und nicht in so unmittelbarer Nähe von Arbeitsräumen des Betriebes liegen. daß eine
gesundheitlich nachteilige Belästigung durch hohe Temperaturen, Staub, Gase und Dämpfe oder die Nacht-
ruhe störenden Lärm eintreten kann. Von angrenzenden Aborten sind sie durch für Luft undurchlässige
Wände und Decken zu trennen.

§ 2. Auf jede in dem Schlafraum untergebrachte Person müssen mindesten" 10 cbm Luftraum und 4 qm
Bodenfläche entfallen. Jeder Schlafraum muß mindestens ein dicht schiießendes, Ieicht zu öffnendes, ins
Freie führendes Fenster haben. Die Gesamtfensterfläche soll nicht weniger als ein Zehntel der Boden-
fläche betragen,

§ 3. Die Schlafräume müssen verschließbar sein. Besteht die Notwendigkeit einer auch nur vorübergehen-
den Beheizung, so sind die Räume mit gesundheitlich einwandfreier ortsfester Heizeinrichtung zu versehen.

§ 4. Die Schlafräume sind sauber und von Ungeziefer frei zu halten.

§ 5. Lage, Anordnung sowie Benutzung der Schlafräume n-rüssen Gewähr dafür bieten, daß Mißstände in
sittlicher Hinsicht nicht entstehen können. Insbesondere darf der Zugang nicht durch Schlafräume der
Familie des Wohnungsinhabers oder von Angehörigen des anderen Geschiechts führen.

§ 6. Für jede in den Schlafräumen untergebrachte Person muß ein besonderes Bett vorhanden sein. Die
Betten dürfen nicht schichtwei§e von verschiedenen Personen nacheinander benutzt werden und nicht zu
mehr als zweien übereinanderstehen. Die Bettwäsche ist mindestens a1le vier Wochen und bei jedem Wechsel
des Benutzers zu erneuern.

§ 7. Für jede in den Schlaträumen untergebrachte Person muß außer dem Bett eine Sitzgelegenheit, ferner
Vy'aschbecken, ein Trinkgefäß und ein wöchentlich zu erneuerndes Handtuch zur Verfügung stehen.


